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Ausfüllhilfe und Erläuterungen:

Die Formulare „Anmeldung in AMIS FUNDS“ und „Anmeldung in TOP TEN MULTIFONDS“
können Sie auch unter www.petricello.at herunterladen. 

Schließen Sie den Formularen bitte unbedingt eine Kopie Ihres amtlichen
Lichtbildausweises und gegebenenfalls auch des Zweitzeichners und Vinkulargläubigers bei.

1) Mit dem Formular „AMIS FUNDS“ wird die Forderung des Erstzeichners zu jeweils einer
Depotnummer nur im Liquidationsverfahren für „AMIS FUNDS“ angemeldet. Bitte füllen Sie
unbedingt auch für jede Depotnummer das zweite Formular zum
Liquidationsverfahren „TOP TEN MULTIFONDS“ aus. Pro Depotnummer sind daher
insgesamt zwei Formulare auszufüllen! Bei mehreren Depots sind  daher für jedes Depot
zwei Formulare auszufüllen. (Beispiel: Anleger hat zwei AMIS Depots; er muss daher
insgesamt 4 Formulare ausfüllen). Die ausgefüllten Formulare sind nur per Post (wegen der
enthaltenen Beglaubigungen) an die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Benedikt Wallner, A-1030
Wien, Marxergasse 34 zu retournieren. Die Formulare sind also nicht direkt nach
Luxemburg zu senden! 

2) Falls Ihr Name seit Vertragsbeginn geändert wurde, führen Sie bitte den alten und
danach den neuen Namen an.

3) Falls vorhanden bitte unbedingt angeben, da Sie dadurch schneller verständigt werden
können.

4) Nur auszufüllen, wenn für das Depot ein Zweitzeichner vorliegt.

5) Hier ist jene Depotnummer anzugeben, unter welcher der jeweilige Vertrag bei AMIS
zuletzt geführt wurde. Die Depotnummer ergibt sich aus den Depotauszügen. Pro
Depotnummer ist je ein Formular für die AMIS FUNDS Liquidation und eines für die
TOP TEN MULTIFONDS Liquidation auszufüllen und beglaubigt zu unterschreiben.
Alle Angaben zur Depotnummer werden von den Liquidatoren mit den AMIS Datenbanken
abgeglichen. Um Verzögerungen bei der Auszahlung zu vermeiden, müssen die Daten
sehr sorgfältig angegeben werden.

6) Bei unterschiedlichen Daten im Anlegerzertifikat und Depotauszug ist im Zweifel das
spätere Datum anzugeben.

7) Wurde der Name des AMIS Produkts nach Vertragschluss geändert oder ist eine
Umschichtung erfolgt, sind beide Produktnamen anzugeben. 
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8) Nicht auszufüllen, falls unbekannt.

9) Falls monatliche / mehrere Zahlungen erfolgt sind, ist die Summe aller Einzahlungen
zur jeweiligen Depotnummer (in €). einzusetzen. Agio = einmaliges Aufgeld anlässlich des
Vertragsabschlusses.

10) Erhaltene Auszahlungen gesamt (in €). 

11) Summe tatsächlich geleisteter Einzahlung(en) minus tatsächlich erhaltener
Auszahlungen pro jeweiligem Depot (in €). (Hier ist also nicht der von Amis mitgeteilte
letzte « Depotwert »  anzugeben). Die Anteilszahl ist nicht auszufüllen, falls unbekannt.

12) Sie brauchen diesen Punkt nicht auszufüllen; sollten Sie noch über zusätzliche
Unterlagen verfügen, die Sie meiner Kanzlei noch nicht übermittelt hatten, wären diese bitte
in Kopie beizuschließen. Wir müssen die wesentlichen Unterlagen im Zuge der Anmeldung
jedenfalls vorlegen.

13) Im Falle einer Vinkulierung/Verpfändung des Depots ist die Zustimmung des Vinkular-/
Pfandgläubigers zur Anmeldung/Auszahlung unbedingt erforderlich. Tragen Sie bitte auch
hier Name/Firma, Vorname, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer, Adresse/Sitz der
Gesellschaft, Telefonnummer und Telefax ein.

14) Mit der Unterschriftsbeglaubigung/-bestätigung wird bestätigt, dass sich die unterfertigte
Person gegenüber der bestätigenden Stelle mit amtlichem Lichtbildausweis
ausgewiesen/legitimiert hat. Jedes Formular ist zu beglaubigen.

Zur Unterschriftsbeglaubigung/-bestätigung sind gemäß den uns vorgegebenen
Bedingungen der Liquidation ausschließlich befugt: 

a) Notar (kostenpflichtig);
b) Bezirks-/Amtsgericht (kostenpflichtig);
c) Banken und Sparkassen sowie deren Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder

Korrespondenzbanken in Luxemburg, Österreich oder der Bundesrepublik
Deutschland (kostenfrei); 

d) Konsulate (kostenfrei); 
e) Polizeidienststellen und Wachzimmer, Gemeindewachkörper, Polizeiinspektorate,

Kommissariate (kostenfrei);
f) Bezirksverwaltungsbehörden, Magistrat, Bezirkshauptmannschaft (meist kostenfrei) 
g) Gemeindeverwaltung, Bürgermeister (meist kostenfrei) 

Ist der Vinkular-/Pfandgläubiger eine Bank, kann die Beglaubigung der Unterschrift im
eigenen Haus (von der Bank selbst) durchgeführt werden.

15) Vor- und Nachname des vertretungsbefugten Organs in Blockschrift, wenn der Zeichner
eine juristische Person ist (GmbH, AG, Stiftung, Verein etc). Ein aktueller Firmenbuch-
/Handelsregisterauszug ist beizuschließen.
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